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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung ehebezogener Regelungen
 im öffentlichen Dienstrecht auf Lebenspartnerschaften

 A.  Problem und Ziel

 Mit  dem  Gesetzentwurf  verfolgt  die  Bundesregierung  das  Ziel,  ehebezogene
 gesetzliche  Regelungen  im  Recht  des  öffentlichen  Dienstes  des  Bundes  auf  Le-
 benspartnerschaften zu übertragen.

 B.  Lösung

 Der  Entwurf  sieht  eine  vollständige  Gleichstellung  insbesondere  durch  fol-
 gende Maßnahmen vor:

 –  Im  Bundesbesoldungsgesetz  werden  die  ehebezogenen  Regelungen  zum
 Familienzuschlag  und  zur  Auslandsbesoldung  auf  Lebenspartnerschaften  er-
 streckt.

 –  Im  Bundesbeamtengesetz  werden  Lebenspartner  in  die  Vorschrift  über  die
 Beihilfe aufgenommen.

 –  Im  Beamtenversorgungsgesetz  und  im  Soldatenversorgungsgesetz  werden
 Lebenspartner  in  die  Regelungen  zur  Hinterbliebenenversorgung  einbezo-
 gen.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Durch  die  Übertragung  der  ehebezogenen  Regelungen  des  Besoldungs-  und
 Versorgungsrechts  auf  Lebenspartnerschaften  entstehen  Mehrausgaben.  Diese
 können  im  Einzelnen  nicht  näher  beziffert  werden,  da  weder  die  Anzahl  der
 Beamten,  Soldaten,  Richter  und  Versorgungsempfänger  des  Bundes  in  Lebens-
 partnerschaften  bekannt  ist  noch  abgeschätzt  werden  kann,  ob  im  Einzelfall  die
 neben  dem  Familienstand  maßgeblichen  Tatbestandsvoraussetzungen  erfüllt
 sind.  Insgesamt  dürften  die  Mehrausgaben  geringfügig  sein.  Sie  sind  in  den  be-
 troffenen Einzelplänen zu erwirtschaften.
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2.  Vollzugsaufwand

 Ein  erheblicher  Mehraufwand  beim  Vollzug  der  Regelungen  ist  nicht  zu  erwar-
 ten.  Lediglich  nach  Inkrafttreten  des  Gesetzes  kann  es  vorübergehend  zu  erhöh-
 tem  Aufwand  bei  der  Erfassung  von  Lebenspartnerschaften  kommen.  Dieser
 Mehraufwand kann mit den vorhandenen Ressourcen abgedeckt werden.

 E.  Sonstige Kosten

 Der  Wirtschaft,  insbesondere  der  mittelständischen  Wirtschaft,  entstehen  keine
 zusätzlichen Kosten.

 Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau,  sind  als  Folge  des  Gesetzes  nicht  zu  erwarten.  Die  Aus-
 dehnung  der  ehebezogenen  Regelungen  des  Besoldungs-  und  Versorgungs-
 rechts  auf  Beamte,  Soldaten,  Richter  und  Versorgungsempfänger  in  Lebens-
 partnerschaften  werden  auch  über  das  Nachfrageverhalten  der  Begünstigten
 keinen Einfluss auf das Preisniveau insgesamt haben.

 F.  Bürokratiekosten

 Durch  das  Gesetz  werden  keine  Informationspflichten  für  die  Wirtschaft  neu
 eingeführt,  geändert  oder  aufgehoben.  Für  die  Bürgerinnen  und  Bürger  und  die
 Verwaltung  werden  ebenfalls  keine  Informationspflichten  neu  eingeführt  oder
 aufgehoben.

 Die  für  verheiratete  Beamte,  Soldaten,  Richter  und  Versorgungsempfänger  des
 Bundes  bereits  bestehenden  Informationspflichten  werden  durch  das  Gesetz  auf
 Besoldungs-  und  Versorgungsempfänger  in  Lebenspartnerschaften  ausgedehnt.
 Dabei  geht  es  insbesondere  um  Angaben,  die  bei  der  Einstellung  oder  bei  der
 Begründung  oder  Aufhebung  einer  Lebenspartnerschaft  erforderlich  sind,  um
 festzustellen,  ob  sich  die  Begründung,  das  Bestehen  oder  die  Aufhebung  einer
 Lebenspartnerschaft auf den Leistungsanspruch auswirkt.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung ehebezogener Regelungen
 im öffentlichen Dienstrecht auf Lebenspartnerschaften

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Bundesbeamtengesetzes

 §  80  Absatz  1  Satz  3  des  Bundesbeamtengesetzes  vom
 5.  Februar  2009  (BGBl.  I  S.  160),  das  durch  Artikel  11  des
 Gesetzes  vom  19.  November  2010  (BGBl.  I  S.  1552)  geän-
 dert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 „Für  Aufwendungen  der  Ehegattin,  des  Ehegatten,  der  Le-
 benspartnerin  oder  des  Lebenspartners,  die  oder  der  kein  zur
 wirtschaftlichen  Selbständigkeit  führendes  Einkommen  hat,
 und  der  im  Familienzuschlag  nach  dem  Bundesbesoldungs-
 gesetz  berücksichtigungsfähigen  Kinder  wird  ebenfalls  Bei-
 hilfe gewährt.“

 Artikel 2

 Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes

 Das  Beamtenversorgungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  24.  Februar  2010  (BGBl.  I  S.  150),  das
 zuletzt  durch  die  Artikel  8  bis  10  des  Gesetzes  vom  19.  No-
 vember  2010  (BGBl.  I  S.  1552)  geändert  worden  ist,  wird
 wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  1  die
 Angabe „§ 1a Lebenspartnerschaft“ eingefügt.

 2.  Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

 „§ 1a
 Lebenspartnerschaft

 Von  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  gelten  entspre-
 chend:

 1.  Vorschriften,  die  sich  auf  das  Bestehen  oder  das  frü-
 here  Bestehen  einer  Ehe  beziehen,  für  das  Bestehen
 oder das frühere Bestehen einer Lebenspartnerschaft,

 2.  Vorschriften,  die  sich  auf  die  Eheschließung  oder  die
 Heirat  beziehen,  für  die  Begründung  einer  Lebens-
 partnerschaft,

 3.  Vorschriften,  die  sich  auf  die  Auflösung  oder  Schei-
 dung  einer  Ehe  beziehen,  für  die  Aufhebung  einer
 Lebenspartnerschaft,

 4.  Vorschriften,  die  sich  auf  den  Ehegatten  beziehen,  für
 den Lebenspartner,

 5.  Vorschriften,  die  sich  auf  den  geschiedenen  Ehegat-
 ten  oder  früheren  Ehegatten  beziehen,  für  den  frühe-
 ren  Lebenspartner  aus  einer  aufgehobenen  Lebens-
 partnerschaft und

 6.  Vorschriften,  die  sich  auf  die  Witwe,  den  Witwer
 oder  den  hinterbliebenen  Ehegatten  beziehen,  für  den
 hinterbliebenen Lebenspartner.“

 3.  In  §  18  Absatz  1  Satz  1  wird  das  Wort  „überlebende“
 durch das Wort „hinterbliebene“ ersetzt.

 4.  § 21 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  das  Wort  „Wiederverheiratung“
 durch das Wort „Heirat“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „sich  die
 Witwe  wiederverheiratet“  durch  die  Wörter  „die
 Witwe heiratet“ ersetzt.

 5.  § 61 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  werden  die  Wörter
 „sich verheiratet“ durch das Wort „heiratet“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „sich  wieder
 verheiratet“ durch das Wort „geheiratet“ ersetzt.

 6.  In  §  62  Absatz  2  Satz  1  Nummer  3  werden  das  Wort
 „Verheiratung“  durch  das  Wort  „Heirat“  und  die  Wörter
 „Auflösung  der  neuen  Ehe“  durch  die  Wörter  „Auflö-
 sung dieser Ehe“ ersetzt.

 Artikel 3

 Änderung des Bundesdisziplinargesetzes

 In  §  80  Absatz  4  Satz  2  des  Bundesdisziplinargesetzes
 vom  9.  Juli  2001  (BGBl.  I  S.  1510),  das  zuletzt  durch  Arti-
 kel  12b  des  Gesetzes  vom  5.  Februar  2009  (BGBl.  I  S.  160)
 geändert  worden  ist,  werden  nach  dem  Wort  „Ehegatte“  die
 Wörter  „oder  Lebenspartner“  und  nach  dem  Wort  „Ehe“  die
 Wörter „oder Lebenspartnerschaft“ eingefügt.

 Artikel 4

 Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes

 Das  Bundesbesoldungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  19.  Juni  2009  (BGBl.  I  S.  1434),  das  zu-
 letzt  durch  die  Artikel  1  bis  4  des  Gesetzes  vom  19.  Novem-
 ber  2010  (BGBl.  I  S.  1552)  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  Im  Inhaltsverzeichnis  wird  in  der  Angabe  zum  1.  Ab-
 schnitt  die  Angabe  „17a“  durch  die  Angabe  „17b“  ersetzt.

 2.  Nach §  17a wird folgender §  17b eingefügt:

 „§ 17b
 Lebenspartnerschaft

 Die  Vorschriften  dieses  Gesetzes,  die  sich  auf  das  Be-
 stehen  oder  das  frühere  Bestehen  einer  Ehe  beziehen,
 gelten  entsprechend  für  das  Bestehen  oder  das  frühere
 Bestehen  einer  Lebenspartnerschaft.  Die  Vorschriften
 dieses  Gesetzes,  die  sich  auf  den  Ehegatten  beziehen,
 gelten entsprechend für den Lebenspartner.“

 3.  §  40 wird wie folgt geändert:
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a)  Nach Absatz  2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 „Zur  Stufe  2  und  den  folgenden  Stufen  gehören  auch
 die  Beamten,  Richter  und  Soldaten  der  Stufe  1,  die
 Kinder  ihres  Lebenspartners  in  ihren  Haushalt  aufge-
 nommen  haben;  §  32  Absatz  3  bis  5  des  Einkommen-
 steuergesetzes gilt entsprechend.“

 b)  Nach Absatz  3 Satz  1 wird folgender Satz eingefügt:

 „Dies  gilt  auch  für  Beamte,  Richter  und  Soldaten,  de-
 ren  Lebenspartnerschaft  aufgehoben  worden  ist  und
 die  Kinder  ihres  früheren  Lebenspartners  in  ihren
 Haushalt aufgenommen haben.“

 4.  §  53 Absatz  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  wird  das  Wort  „Ehepartner“  durch  das
 Wort „Ehegatten“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  2  werden  die  Spiegelstriche  die  Buchsta-
 ben a bis c.

 c)  Nach  Nummer  2  wird  folgende  Nummer  2a  einge-
 fügt:

 „2a.  Kinder  des  Lebenspartners  des  Beamten,  Rich-
 ters  oder  Soldaten,  die  der  Beamte,  Richter
 oder  Soldat  in  seinen  Haushalt  aufgenommen
 hat und

 a)  die  sich  nicht  nur  vorübergehend  im  Aus-
 land aufhalten,

 b)  die  sich  nicht  nur  vorübergehend  im  Inland
 aufhalten,  wenn  dort  kein  Haushalt  eines
 Elternteils  besteht,  der  für  das  Kind  bis  zum
 Erreichen  der  Volljährigkeit  sorgeberechtigt
 ist oder war, oder

 c)  die  sich  in  der  Übergangszeit  zwischen  zwei
 Ausbildungsabschnitten  befinden,  wenn
 und  soweit  sich  der  Beginn  des  nächsten
 Ausbildungsabschnitts  durch  die  Auslands-
 verwendung  des  Beamten,  Richters  oder
 Soldaten  verzögert  hat,  höchstens  jedoch  für
 ein  Jahr;  §  32  Absatz  3  bis  5  des  Einkom-
 mensteuergesetzes  gilt  entsprechend;  diese
 Kinder  sind  auch  beim  Familienzuschlag  zu
 berücksichtigen,“.

 5.  §  54 Absatz  3 Satz  3 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „Der  Mietzuschuss  wird  dem  Ehegatten  gezahlt,  den  die
 Ehegatten  bestimmen.  Treffen  sie  keine  Bestimmung,  er-
 hält  jeder  Ehegatte  die  Hälfte  des  Mietzuschusses;  §  6  ist
 nicht anzuwenden.“

 6.  Nach §  74 wird folgender §  74a eingefügt:

 „§  74a
 Übergangsregelung aus Anlass der Übertragung

 ehebezogener Regelungen im öffentlichen Dienstrecht
 auf Lebenspartnerschaften

 (1)  Für  Beamte,  Richter  und  Soldaten  in  Lebenspart-
 nerschaften  gelten  für  die  Zeit  vom  1.  Januar  2009  bis
 zum 30. Juni 2010 folgende Übergangsregelungen:

 1.  Für  den  Auslandszuschlag  gelten  §  55  und  die  Anla-
 gen  VIa  bis  VIh  sowie  die  Rechtsverordnung  nach
 §  55  Absatz  5  Satz  4  in  der  bis  zum  30  Juni  2010  gel-

 tenden  Fassung  entsprechend,  soweit  sie  sich  auf  das
 Bestehen  oder  das  frühere  Bestehen  einer  Ehe  oder
 auf den Ehegatten beziehen.

 2.  Anspruch  auf  Auslandskinderzuschlag  nach  §  56  in
 der  bis  zum  30.  Juni  2010  geltenden  Fassung  haben
 auch  Beamte,  Richter  und  Soldaten,  die  während  die-
 ses  Zeitraums  Kinder  ihres  Lebenspartners  in  ihren
 Haushalt  aufgenommen  hatten;  §  32  Absatz  3  bis  5
 des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend.

 3.  Für  den  Mietzuschuss  gilt  §  57  in  der  bis  zum  30.  Juni
 2010  geltenden  Fassung,  soweit  er  sich  auf  den  Ehe-
 gatten  bezieht,  mit  folgenden  Maßgaben  entspre-
 chend:  Der  Mietzuschuss  wird  dem  Lebenspartner
 gezahlt,  den  die  Lebenspartner  bestimmen.  Treffen
 sie  keine  Bestimmung,  erhält  jeder  Lebenspartner  die
 Hälfte des Mietzuschusses; §  6 ist nicht anzuwenden.

 (2)  Für  Beamte,  Richter  und  Soldaten  in  Lebenspart-
 nerschaften  gilt  für  die  Zeit  vom  1.  Juli  2010  bis  zum  …
 [einsetzen:  Datum  des  Tages  der  Verkündung  dieses  Ge-
 setzes]  §  54  Absatz  3,  soweit  er  sich  auf  den  Ehegatten
 bezieht,  mit  folgenden  Maßgaben  entsprechend:  Der
 Mietzuschuss  wir  dem  Lebenspartner  gezahlt,  den  die
 Lebenspartner  bestimmen.  Treffen  sie  keine  Bestim-
 mung,  erhält  jeder  Lebenspartner  die  Hälfte  des  Mietzu-
 schusses; §  6 ist nicht anzuwenden.“

 Artikel 5

 Änderung des Gesetzes
 über den Auswärtigen Dienst

 Das  Gesetz  über  den  Auswärtigen  Dienst  vom  30.  Au-
 gust  1990  (BGBl.  I  S.  1842),  das  zuletzt  durch  Artikel  8  des
 Gesetzes  vom  5.  Februar  2009  (BGBl.  I  S.  160)  geändert
 worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die  Angabe  zum  Fünften  Abschnitt  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „Fünfter Abschnitt
 Fürsorge für Familienangehörige“.

 b)  Die  Angaben  zu  den  §§  19  und  20  werden  wie  folgt
 gefasst:

 „Unterstützung der Familienangehörigen  §  19

 Mitwirkung der Ehegatten
 an dienstlichen Aufgaben  §  20“.

 c)  Die Angabe zu §  22 wird wie folgt gefasst:

 „Unfälle und Erkrankungen
 von Familienangehörigen  §  22“.

 d)  Die Angabe zu §  24 wird wie folgt gefasst:

 „Berufsausübung der Ehegatten  §  24“.

 2.  In  §  15  Absatz  1  wird  das  Wort  „Familie“  durch  das
 Wort „Familienangehörigen“ ersetzt.

 3.  In  §  18  Absatz  1  Satz  3  wird  das  Wort  „Angehörigen“
 durch das Wort „Familienangehörigen“ ersetzt.

 4.  Die Überschrift vor §  19 wird wie folgt gefasst:
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„Fünfter Abschnitt
 Fürsorge für Familienangehörige“.

 5.  §  19 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  19
 Unterstützung der Familienangehörigen“.

 b)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Begleitung  des  ins  Ausland  entsandten  Beamten
 durch  seine  Kinder,  seinen  Ehegatten  und  dessen
 Kinder  wird  zum  Schutz  von  Ehe  und  Familie  geför-
 dert.“

 c)  Absatz  4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Familienangehörige  im  Sinne  dieses  Gesetzes
 sind:

 1.  der Ehegatte des Beamten,

 2.  die  Kinder,  für  die  dem  Beamten  Kindergeld  nach
 dem  X.  Abschnitt  des  Einkommensteuergesetzes
 zusteht  oder  ohne  Berücksichtigung  des  §  64  oder
 des  §  65  des  Einkommensteuergesetzes  zustünde,

 3.  der Lebenspartner des Beamten,

 4.  die  Kinder  des  Lebenspartners  des  Beamten,  die
 der  Beamte  in  seinen  Haushalt  aufgenommen  hat;
 §  32  Absatz  3  bis  5  des  Einkommensteuergesetzes
 gilt entsprechend.“

 d)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

 „(6)  Die  Vorschriften  dieses  Gesetzes,  die  sich  auf
 das  Bestehen  einer  Ehe  beziehen,  gelten  entspre-
 chend  für  das  Bestehen  einer  Lebenspartnerschaft.
 Die  Vorschriften  dieses  Gesetzes,  die  sich  auf  den
 Ehegatten  beziehen,  gelten  entsprechend  für  den  Le-
 benspartner.“

 6.  §  20 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  20
 Mitwirkung der Ehegatten an dienstlichen

 Aufgaben“.

 b)  Im  Wortlaut  wird  das  Wort  „Ehepartner“  durch  das
 Wort „Ehegatten“ ersetzt.

 7.  In  §  21  Absatz  1  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „des
 Auswärtigen  Dienstes“  die  Wörter  „und  ihrer  Ehegatten“
 eingefügt.

 8.  §  22 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  wird  das  Wort  „Angehörigen“
 durch das Wort „Familienangehörigen“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  wird  das  Wort  „Ehepartner“  durch  das
 Wort „Ehegatte“ ersetzt.

 9.  §  24 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  24
 Berufsausübung der Ehegatten“.

 b)  In  Absatz  1  wird  das  Wort  „Ehepartner“  durch  das
 Wort „Ehegatte“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  2  wird  das  Wort  „Ehepartners“  durch  das
 Wort „Ehegatten“ ersetzt.

 10.  In  §  29  Satz  2  wird  das  Wort  „Ehepartner“  durch  das
 Wort „Ehegatten“ ersetzt.

 Artikel 6

 Änderung der Wehrdisziplinarordnung

 In  §  110  Absatz  3  Satz  2  der  Wehrdisziplinarordnung
 vom  16.  August  2001  (BGBl.  I  S.  2093),  die  zuletzt  durch
 Artikel  86  des  Gesetzes  vom  17.  Dezember  2008  (BGBl.  I
 S.  2586)  geändert  worden  ist,  werden  nach  dem  Wort  „Ehe-
 gatte“  die  Wörter  „oder  Lebenspartner“  und  nach  dem  Wort
 „Ehe“ die Wörter „oder Lebenspartnerschaft“ eingefügt.

 Artikel 7

 Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes

 Das  Soldatenversorgungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  16.  September  2009  (BGBl.  I  S.  3054),
 das  zuletzt  durch  Artikel  6  des  Gesetzes  vom  9.  Dezember
 2010  (BGBl.  I  S.  1858)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  in  der  Angabe  zum  Zweiten
 Teil  Abschnitt  III  die  Angabe  zu  Nummer  4  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „4.  Hinterbliebene von Soldatinnen, hinterbliebene
 Lebenspartnerinnen und Lebenspartner  §  44a“.

 2.  Dem §  1 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 „(3)  Von  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  gelten  ent-
 sprechend:

 1.  Vorschriften,  die  sich  auf  das  Bestehen  oder  das  frü-
 here  Bestehen  einer  Ehe  beziehen,  für  das  Bestehen
 oder das frühere Bestehen einer Lebenspartnerschaft,

 2.  Vorschriften,  die  sich  auf  die  Eheschließung  oder  die
 Heirat  beziehen,  für  die  Begründung  einer  Lebens-
 partnerschaft,

 3.  Vorschriften,  die  sich  auf  die  Auflösung  oder  Schei-
 dung  einer  Ehe  beziehen,  für  die  Aufhebung  einer
 Lebenspartnerschaft,

 4.  Vorschriften,  die  sich  auf  den  Ehegatten  beziehen,  für
 die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner,

 5.  Vorschriften,  die  sich  auf  den  geschiedenen  Ehegat-
 ten  oder  früheren  Ehegatten  beziehen,  für  den  frühe-
 ren  Lebenspartner  aus  einer  aufgehobenen  Lebens-
 partnerschaft und

 6.  Vorschriften,  die  sich  auf  die  Witwe,  den  Witwer
 oder  den  hinterbliebenen  oder  überlebenden  Ehe-
 gatten  beziehen,  für  den  hinterbliebenen  Lebenspart-
 ner.“

 3.  Die Überschrift vor §  44a wird wie folgt gefasst:

 „4. Hinterbliebene von Soldatinnen, hinterbliebene
 Lebenspartnerinnen und Lebenspartner“.
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4.  Dem §  44a werden folgende Sätze angefügt:

 „Dies  gilt  nicht  für  hinterbliebene  Lebenspartnerinnen.
 Im  Fall  eines  hinterbliebenen  Lebenspartners  tritt  an  die
 Stelle des Witwengeldes das Witwergeld.“

 5.  In  §  55c  Absatz  2  Satz  2  und  3  werden  jeweils  nach  dem
 Wort  „Ehezeit“  die  Wörter  „oder  der  Lebenspartner-
 schaftszeit“ eingefügt.

 6.  §  59 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  werden  die  Wörter
 „sich verheiratet“ durch das Wort „heiratet“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „sich  eine
 Witwe  wieder  verheiratet“  durch  die  Wörter  „eine
 Witwe geheiratet“ ersetzt.

 7.  In  §  60  Absatz  2  Satz  1  Nummer  3  werden  das  Wort
 „Verheiratung“  durch  das  Wort  „Heirat“  und  die  Wörter
 „Auflösung  der  neuen  Ehe“  durch  die  Wörter  „Auflö-
 sung dieser Ehe“ ersetzt.

 8.  In  §  81e  Absatz  2  wird  das  Wort  „Ehepartner“  durch  das
 Wort „Ehegatte“ ersetzt.

 Artikel 8

 Änderung des Entwicklungshelfer-Gesetzes

 Dem  §  4  des  Entwicklungshelfer-Gesetzes  vom  18.  Juni
 1969  (BGBl.  I  S.  549),  das  zuletzt  durch  Artikel  35  des  Ge-
 setzes  vom  24.  Dezember  2003  (BGBl.  I  S.  2954)  geändert
 worden ist, wird folgender Absatz  3 angefügt:

 „(3)  Die  Vorschriften  dieses  Gesetzes,  die  sich  auf  das
 Bestehen  oder  das  frühere  Bestehen  einer  Ehe  beziehen,
 gelten  entsprechend  für  das  Bestehen  oder  frühere  Bestehen
 einer  Lebenspartnerschaft.  Die  Vorschriften,  die  sich  auf

 den  Ehegatten  beziehen,  gelten  entsprechend  für  den  Le-
 benspartner.“

 Artikel 9

 Änderung des Gesetzes über die Nichtanpassung
 von Amtsgehalt und Ortszuschlag

 der Mitglieder der Bundesregierung
 und der Parlamentarischen Staatssekretäre

 In  §  1a  Satz  2  des  Gesetzes  über  die  Nichtanpassung  von
 Amtsgehalt  und  Ortszuschlag  der  Mitglieder  der  Bundes-
 regierung  und  der  Parlamentarischen  Staatssekretäre  vom
 26.  März  1993  (BGBl.  I  S.  390),  das  zuletzt  durch  Artikel  15
 Absatz  4  des  Gesetzes  vom  5.  Februar  2009  (BGBl.  I  S.  160)
 geändert  worden  ist,  wird  der  zweite  Halbsatz  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „insoweit  gilt  das  Bundesbesoldungsgesetz  in  der  bis  zum
 30.  Juni  1997  geltenden  Fassung  mit  der  Maßgabe  fort,  dass
 Vorschriften,  die  sich  auf  das  Bestehen  oder  frühere  Beste-
 hen  einer  Ehe  beziehen,  für  das  Bestehen  oder  frühere  Be-
 stehen  einer  Lebenspartnerschaft  und  Vorschriften,  die  sich
 auf  den  Ehegatten  beziehen,  für  den  Lebenspartner  entspre-
 chend gelten.“

 Artikel 10

 Inkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  der  Absätze  2  und  3
 mit Wirkung vom 1.  Januar 2009 in Kraft.

 (2)  Artikel  4  Nummer  4  tritt  mit  Wirkung  vom  1.  Juli
 2010 in Kraft.

 (3)  Artikel  4  Nummer  5  und  6  tritt  am  Tag  nach  der  Ver-
 kündung in Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I.  Ziel und Inhalt des Gesetzentwurfs

 Die  Lebenspartnerschaft  ist  ein  familienrechtliches  Institut
 für  eine  auf  Dauer  angelegte  gleichgeschlechtliche  Paarbin-
 dung,  das  der  Ehe  rechtlich  angenähert  ist.  Bislang  werden
 Lebenspartner  nur  in  Teilbereichen  des  öffentlichen  Dienst-
 rechts  des  Bundes  berücksichtigt.  Dies  betrifft  die  Umzugs-
 kostenverordnung,  die  Trennungsgeldverordnung,  das  Bun-
 desumzugskostengesetz  und  die  Sonderurlaubsverordnung.
 Die  ehebezogenen  Regelungen  des  Besoldungsrechts  und
 des  Versorgungsrechts  berücksichtigen  die  Lebenspartner
 oder  die  früheren  Lebenspartner  von  Beamten  und  Richtern
 bislang  nicht.  Auch  sind  Lebenspartner  von  Beamten  und
 Richtern  keine  berücksichtigungsfähigen  Angehörigen  im
 Sinne  der  Bundesbeihilfeverordnung  (BBhV).  Außerdem
 erhalten  Soldaten  in  Lebenspartnerschaften  und  deren  Hin-
 terbliebene bislang keine ehebezogenen Leistungen.

 Mit dem Gesetzentwurf werden insbesondere

 –  im  Bundesbesoldungsgesetz  Lebenspartnerschaften  in
 die  Regelungen  zum  Familienzuschlag  und  zur  Aus-
 landsbesoldung einbezogen,

 –  im  Bundesbeamtengesetz  Lebenspartner  in  die  Vor-
 schrift über die Beihilfe aufgenommen,

 –  im  Beamtenversorgungsgesetz  und  im  Soldatenversor-
 gungsgesetz  Lebenspartner  in  die  Regelungen  zur  Hin-
 terbliebenenversorgung einbezogen,

 –  im  Gesetz  über  den  Auswärtigen  Dienst  die  Vorschriften
 über  die  Fürsorge  des  Auswärtigen  Amts  für  die  Ehegat-
 ten  der  ins  Ausland  entsandten  Beamten  auf  Lebenspart-
 ner ausgedehnt.

 Die  Einbeziehung  von  Lebenspartnern  in  die  ehebezogenen
 Vorschriften  des  öffentlichen  Dienstrechts  auf  der  Ebene  von
 Rechtsverordnungen  (z.  B.  Auslandszuschlagsverordnung,
 Bundesbeihilfeverordnung) erfolgt in separaten Vorhaben.

 II.  Gesetzgebungskompetenzen

 Der  Bund  hat  die  ausschließliche  Gesetzgebungskompetenz
 nach  Artikel  73  Nummer  8  des  Grundgesetzes  (GG)  für  die
 Rechtsverhältnisse  der  im  Dienst  des  Bundes  und  der  bun-
 desunmittelbaren  Körperschaften  des  öffentlichen  Rechts
 stehenden  Personen  und  nach  Artikel  73  Nummer  1  GG  für
 die  Regelung  der  Dienstverhältnisse  in  den  Streitkräften.  Die
 Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  für  die  Änderung  des
 Entwicklungshelfergesetzes  folgt  aus  Artikel  74  Absatz  1
 Nummer  1  GG  (bürgerliches  Recht)  und,  soweit  die  Ände-
 rung  eine  sozialversicherungsrechtliche  Gleichstellung  der
 Lebenspartner  der  Entwicklungshelfer  bewirkt,  aus  Artikel  74
 Absatz  1 Nummer  12 GG (Sozialversicherung).

 III.  Auswirkungen von gleichstellungspolitischer
 Bedeutung

 Der  Gesetzentwurf  wurde  auf  seine  Gleichstellungsrelevanz
 überprüft.  Die  Änderungen  beziehen  sich  in  gleichem  Maße
 auf Frauen und Männer.

 IV.  Kosten

 1.  Durch  die  Einbeziehung  der  Lebenspartner  in  die  ehebe-
 zogenen  Regelungen  des  Besoldungs-  und  Versorgungs-
 rechts  entstehen  Mehrausgaben.  Auch  die  Einbeziehung
 von  Lebenspartnern  in  den  Kreis  der  berücksichtigungs-
 fähigen  Angehörigen  in  der  Bundesbeihilfeverordnung
 wird zu erhöhten Beihilfeausgaben führen.

 Die  durch  diese  Änderungen  verursachten  Mehrkosten
 können  im  Einzelnen  nicht  näher  beziffert  werden.  We-
 der  ist  die  Anzahl  der  Beamten,  Soldaten,  Richter  und
 Versorgungsempfänger  des  Bundes  in  Lebenspartner-
 schaften  bekannt,  noch  kann  abgeschätzt  werden,  ob  im
 Einzelfall  die  neben  dem  Familienstand  maßgeblichen
 Tatbestandsvoraussetzungen  erfüllt  sind.  Insgesamt
 dürften  die  Mehrausgaben  geringfügig  sein.  Sie  sind  in
 den betroffenen Einzelplänen zu erwirtschaften.

 2.  Preiswirkungsklausel

 Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,
 insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  als
 Folge  des  Gesetzes  nicht  zu  erwarten.  Die  Ausdehnung
 der  ehebezogenen  Regelungen  des  Besoldungs-  und  Ver-
 sorgungsrechts  auf  Beamte,  Soldaten  und  Richter  in  Le-
 benspartnerschaften  werden  auch  über  das  Nachfrage-
 verhalten  der  Begünstigten  keinen  Einfluss  auf  das
 Preisniveau insgesamt haben.

 Zur  Durchführung  des  Gesetzes  wird  zusätzliches  Perso-
 nal nicht benötigt.

 Der  Wirtschaft,  insbesondere  der  mittelständischen  Wirt-
 schaft, entstehen keine zusätzlichen Kosten.

 V.  Bürokratiekosten

 Durch  das  Gesetz  werden  keine  Informationspflichten  für
 die  Wirtschaft  neu  eingeführt,  geändert  oder  aufgehoben.
 Für  die  Bürgerinnen  und  Bürger  und  die  Verwaltung  werden
 ebenfalls  keine  Informationspflichten  neu  eingeführt  oder
 aufgehoben.

 Im  Bereich  der  Bürgerinnen  und  Bürger  und  der  Verwaltung
 werden  bereits  bestehende  Informationspflichten  für  verhei-
 ratete  Beamte,  Soldaten,  Richter  und  Versorgungsempfän-
 ger  auf  Besoldungs-  und  Versorgungsempfänger  in  Lebens-
 partnerschaften  ausgedehnt.  Dabei  geht  es  insbesondere  um
 Angaben,  die  bei  Einstellung  oder  bei  Eingehung  oder  Auf-
 lösung  einer  Lebenspartnerschaft  erforderlich  sind,  um  fest-
 zustellen,  ob  sich  die  Eingehung,  das  Bestehen  oder  die
 Auflösung  einer  Lebenspartnerschaft  auf  den  Leistungs-
 anspruch auswirkt.

 Ausgehend  von  der  geringen  Zahl  von  Besoldungs-  und
 Versorgungsempfängern  in  Lebenspartnerschaften  führt  die
 Änderung  der  entsprechenden  Informationspflichten  zu  ei-
 nem  marginalen  Anstieg  der  bürokratischen  Belastungen,
 welche  mit  einer  Erhöhung  der  rechtlichen  Ansprüchen  ein-
 hergehen.



Drucksache 17/3972 – 10 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
VI.  Nachhaltigkeit

 Der  Gesetzentwurf  berücksichtigt  die  Grundsätze  einer
 nachhaltigen  Entwicklung  und  trägt  dazu  bei,  künftig
 Rechtsunsicherheit  und  Rechtsstreitigkeiten  in  den  geregel-
 ten Bereichen zu vermeiden.

 VII.  Befristung

 Das Gesetz kann nicht befristet werden.

 VIII.  Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

 Der  Gesetzentwurf  sieht  keine  Rechts-  und  Verwaltungsver-
 einfachung vor.

 IX.  Recht der Europäischen Union

 Der  Gesetzentwurf  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen
 Union vereinbar.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung des Bundesbeamten-
 gesetzes)

 In  der  Verordnungsermächtigung  für  die  Bundesbeihilfever-
 ordnung  wird  der  Kreis  der  berücksichtigungsfähigen  Ange-
 hörigen  um  die  Lebenspartnerin  und  den  Lebenspartner  der
 oder  des  Beihilfeberechtigten  erweitert.  Damit  werden  die
 gesetzlichen  Voraussetzungen  zur  Aufnahme  von  Lebens-
 partnern  in  den  Kreis  der  berücksichtigungsfähigen  Ange-
 hörigen geschaffen.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Beamtenversorgungs-
 gesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Redaktionelle Folgeänderung.

 Zu Nummer 2  (§1a – neu –)

 Die  neu  eingefügte  Vorschrift  bewirkt  die  Einbeziehung  von
 Lebenspartnern  in  die  ehebezogenen  Regelungen  des  Beam-
 tenversorgungsgesetzes.  Dabei  handelt  es  sich  insbesondere
 um folgende Regelungen des Beamtenversorgungsgesetzes:

 –  Erhöhungsbetrag  zur  Mindestversorgung  für  hinterblie-
 bene Lebenspartner nach §  14 Absatz  4 und 5,

 –  Sterbegeld  für  hinterbliebene  Lebenspartner  nach  §  18
 Absatz  1,

 –  Witwengeld  für  hinterbliebene  Lebenspartner  nach  den
 §§  19 und 20,

 –  Witwenabfindung  für  hinterbliebene  Lebenspartner  nach
 §  21,

 –  Unterhaltsbeitrag  für  hinterbliebene  Lebenspartner  ohne
 Witwengeldanspruch nach §  22,

 –  Unterhaltsbeitrag für frühere Lebenspartner nach §  26,

 –  einmalige  Unfallentschädigung  und  einmalige  Entschä-
 digung für hinterbliebene Lebenspartner nach §  43,

 –  Schadensausgleich  in  besonderen  Fällen  für  hinterblie-
 bene Lebenspartner nach §  43a,

 –  Anrechnungsvorschriften  beim  Zusammentreffen  von
 Versorgungsbezügen  mit  weiteren  Bezügen  (Erwerbs-
 und  Erwerbsersatzeinkommen,  weitere  Versorgungsbe-
 züge, Renten) nach den §§  53 bis 56,

 –  Kürzung  der  Versorgungsbezüge  nach  Aufhebung  der
 Lebenspartnerschaft nach §  57,

 –  Erlöschen  und  Wiederaufleben  der  Versorgungsbezüge
 für hinterbliebene Lebenspartner nach §  61.

 Zu Nummer 3  (§ 18)

 Sprachliche Änderung.

 Zu Nummer 4  (§ 21)

 Zu Buchstabe a  (§  21 Absatz  1)

 Die  Änderung  stellt  sicher,  dass  nicht  nur  Witwen  mit
 Anspruch  auf  Witwengeld  oder  auf  einen  Unterhaltsbeitrag,
 die  eine  Ehe  eingehen,  eine  Witwenabfindung  erhalten  (bis-
 herige  Rechtslage),  sondern  auch  Witwen  mit  Anspruch  auf
 Witwengeld  oder  auf  einen  Unterhaltsbeitrag,  die  eine  ein-
 getragene  Lebenspartnerschaft  eingehen.  Im  Zusammen-
 spiel  mit  der  generellen  Gleichstellung  von  hinterbliebenen
 Lebenspartnern  mit  Witwen  bedeutet  dies,  das  in  allen  Fäl-
 len,  in  denen  eine  nach  dem  Beamtenversorgungsgesetz  pri-
 vilegierte  Lebensform  (Ehe  oder  Lebenspartnerschaft)  ein-
 gegangen wird, eine Witwenabfindung zusteht.

 Zu Buchstabe b (§  21 Absatz  2)

 Folgeänderung zur Änderung des Absatzes 1.

 Zu Nummer 5  (§ 61)

 Zu Buchstabe a (§ 61 Absatz 1)

 Redaktionelle  Änderung.  Anpassung  an  die  durch  Nummer  4
 eingefügte Terminologie.

 Zu Buchstabe b  (§ 61 Absatz 3)

 Redaktionelle  Änderung.  Anpassung  an  die  durch  Nummer  4
 eingefügte Terminologie.

 Zu Nummer 6  (§ 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

 Redaktionelle  Änderung.  Anpassung  an  die  durch  Nummer  4
 eingefügte  Terminologie.  Die  Änderung  stellt  sicher,  dass
 Witwen  nicht  nur  eine  erneute  Eheschließung  und  die  Auf-
 hebung  einer  neuen  Ehe  anzuzeigen  haben,  sondern  auch  die
 Begründung  einer  Lebenspartnerschaft  sowie  deren  Auf-
 hebung.

 Zu Artikel 3  (Änderung des Bundesdisziplinar-
 gesetzes)

 Die  Änderung  bewirkt,  dass  auch  hinterbliebene  Lebens-
 partner  die  Unterhaltsleistung  bei  Mithilfe  zur  Aufdeckung
 von  Straftaten  nach  §  80  des  Bundesdisziplinargesetzes  er-
 halten.

 Zu Artikel 4  (Änderung des Bundesbesoldungs-
 gesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsverzeichnis)

 Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 2.
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Zu Nummer 2  (§  17b – neu –)

 Die  neu  eingefügte  Vorschrift  bewirkt  die  Einbeziehung  von
 Lebenspartnern  in  die  ehebezogenen  Regelungen  des  Bun-
 desbesoldungsgesetzes.  Dabei  handelt  es  sich  um  folgende
 Regelungen  des  Bundesbesoldungsgesetzes  auf  dem  Gebiet
 des Familienzuschlags:

 –  Familienzuschlag  der  Stufe  1  für  Beamte,  Richter  und
 Soldaten  in  Lebenspartnerschaften  nach  §  40  Absatz  1
 Nummer  1,

 –  Familienzuschlag  der  Stufe  1  für  Beamte,  Richter  und
 Soldaten,  deren  Lebenspartner  verstorben  sind,  nach
 §  40 Absatz  1 Nummer  2,

 –  Familienzuschlag  der  Stufe  1  für  Beamte,  Richter  und
 Soldaten,  deren  Lebenspartnerschaft  aufgehoben  ist  und
 die  aus  dieser  Lebenspartnerschaft  zum  Unterhalt  ver-
 pflichtet sind, nach §  40 Absatz  1 Nummer  3,

 –  Anspruch  auf  einen  Unterschiedsbetrag  nach  §  40
 Absatz  3  für  Beamte,  Richter  und  Soldaten  mit  Kindern,
 deren  Lebenspartnerschaft  aufgehoben  oder  für  nichtig
 erklärt ist,

 –  Konkurrenzregelung  zur  Vermeidung  von  Doppelan-
 sprüchen,  wenn  beide  Lebenspartner  im  öffentlichen
 Dienst beschäftigt sind, nach §  40 Absatz  4.

 Im  Bereich  der  Auslandsbesoldung  erfasst  die  neue  Vor-
 schrift folgende Regelungen:

 –  Einbeziehung  von  Lebenspartnern  der  ins  Ausland  ent-
 sandten  Beamten,  Richter  oder  Soldaten  in  den  Kreis  der
 im  Auslandszuschlag  berücksichtigungsfähigen  Perso-
 nen nach §  53 Absatz  4 Nummer  1,

 –  Berücksichtigung  des  Erwerbseinkommens  von  Lebens-
 partnern  bei  Berechnung  des  erhöhten  Auslandszu-
 schlags nach §  53 Absatz  6.

 Zu Nummer 3  (§  40)

 Durch  die  Änderung  erhalten  Beamte,  Richter  und  Soldaten
 in  Lebenspartnerschaften,  die  Kinder  ihres  Lebenspartners
 oder  ihres  früheren  Lebenspartners  in  ihren  Haushalt  auf-
 nehmen,  einen  Anspruch  auf  Familienzuschlag  der  Stufe  2
 oder  –  im  Falle  einer  aufgehobenen  Lebenspartnerschaft  –
 auf  den  Unterschiedsbetrag  zwischen  Stufe  1  und  Stufe  2.
 Damit  werden  sie  Besoldungsempfängern  mit  Stiefkindern
 gleichgestellt.

 Zu Nummer 4  (§  53)

 Zu Buchstabe a  (§  53 Absatz  4 Nummer  1)

 Sprachliche  Anpassung  an  den  Sprachgebrauch  in  Nummer  2
 (§  17b Satz  2).

 Zu Buchstabe b (§  53 Absatz  4 Nummer 2)

 Redaktionelle Änderung.

 Zu Buchstabe c  (§  53 Absatz  4 Nummer 2a – neu –)

 Die  Änderung  bewirkt,  dass  die  Kinder  des  Lebenspartners
 eines  Beamten,  Richters  oder  Soldaten  beim  Auslandszu-
 schlag  in  gleichem  Maße  berücksichtigungsfähig  sind  wie
 die  Stiefkinder  eines  verheirateten  Beamten,  Richters  oder
 Soldaten.

 Zu Nummer 5  (§  54 – neu –)

 Ein  bei  dienstlichem  und  tatsächlichem  Auslandswohnsitz
 zu  zahlender  Mietzuschuss  wird  nach  bisherigem  Recht
 grundsätzlich  dem  Ehemann  gewährt.  Die  neue  Fassung
 schafft  in  Verbindung  mit  dem  neu  eingefügten  §  17b  ein
 Wahlrecht  der  Ehegatten  oder  Lebenspartner  und  regelt  er-
 satzweise die jeweils hälftige Auszahlung.

 Zu Nummer 6  (§  74a – neu –)

 Absatz  1  der  Übergangsvorschrift  erstreckt  die  ehe-  und
 familienbezogenen  Vorschriften  der  am  30.  Juni  2010  außer
 Kraft  getretenen  Regelungen  über  die  Auslandsdienst-
 bezüge  für  die  Zeit  vom  1.  Januar  2009  bis  zum  30.  Juni
 2010  auf  Beamte,  Soldaten  und  Richter  in  Lebenspartner-
 schaften.  Absatz  2  schafft  das  in  §  54  Absatz  3  (Nummer  5)
 vorgesehene  Wahlrecht  bereits  für  den  Übergangszeitraum
 zwischen  dem  Außerkrafttreten  der  bis  zum  30.  Juni  2010
 geltenden  Auslandsbesoldung  und  dem  Inkrafttreten  der
 Änderung in §  54.

 Zu Artikel 5  (Änderung des Gesetzes
 über den Auswärtigen Dienst)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Redaktionelle  Folgeänderungen  zu  den  Änderungen  in  den
 Nummern  5, 6, 8 und 9.

 Zu Nummer 2  (§  15)

 Vereinheitlichung  des  Sprachgebrauchs  im  Hinblick  auf  die
 Änderung in Nummer 5 Buchstabe c (§  19 Absatz  4).

 Zu Nummer  3  (§  18)

 Vereinheitlichung  des  Sprachgebrauchs  im  Hinblick  auf  die
 Änderung in Nummer 5 Buchstabe c (§  19 Absatz  4).

 Zu Nummer  4  (Überschrift vor §  19)

 Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 5.

 Zu Nummer  5  (§  19)

 Zu Buchstabe a (Überschrift)

 Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe c.

 Zu Buchstabe b (§  19 Absatz  1)

 Die  Ersetzung  des  Wortes  „Ehepartner“  durch  das  Wort
 „Ehegatte“  bewirkt  eine  Vereinheitlichung  des  Sprachge-
 brauchs.  Durch  die  Ersetzung  der  Wörter  „durch  seinen
 Ehepartner  und  seine  Kinder“  durch  die  Wörter  „durch
 seine  Kinder,  seinen  Ehegatten  und  dessen  Kinder“  wird
 klargestellt,  dass  auch  die  Kinder  der  Ehegatten  und  Le-
 benspartner  des  Beamten  in  den  Anwendungsbereich  der
 Vorschrift fallen.

 Zu Buchstabe c (§  19 Absatz  4)

 Die  Neufassung  bewirkt,  dass  auch  der  Lebenspartner  des
 Beamten  und  die  Kinder  des  Lebenspartners  zu  den  Fami-
 lienangehörigen im Sinne des Gesetzes zählen.
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Zu Buchstabe d  (§  19 Absatz  6 – neu –)

 Die  neu  eingefügte  Vorschrift  bewirkt,  dass  die  Vorschriften
 über  die  Fürsorge  des  Auswärtigen  Amts  gegenüber  den
 Ehegatten  der  ins  Ausland  entsandten  Beamten  auch  auf  die
 Lebenspartner  der  ins  Ausland  entsandten  Beamten  anzu-
 wenden  sind.  Dabei  handelt  es  sich  insbesondere  um  fol-
 gende  Regelungen  des  Gesetzes  über  den  Auswärtigen
 Dienst:

 –  Fürsorge  und  Schutz  für  Lebenspartner  als  Familienan-
 gehörige des Beamten nach §  15,

 –  Beihilfen  an  Beamte  in  Krankheits-,  Geburts-  und  To-
 desfällen,  von  denen  der  Lebenspartner  betroffen  ist,
 nach §  16 Absatz  1,

 –  Vorsorge  durch  den  Gesundheitsdienst  des  Auswärtigen
 Amts  gegen  besondere  gesundheitliche  Gefährdungen
 nach §  17 Absatz 1,

 –  Gewährung  eines  jährlichen  Zuschusses  zu  einer  Reise
 nach §  18 Absatz  1 Satz  3,

 –  Förderung  der  Begleitung  der  ins  Ausland  entsandten
 Beamten  durch  ihre  Lebenspartner  und  deren  Kinder
 nach §  19 Absatz  1,

 –  Unterstützung  der  Lebenspartner  der  entsandten  Beam-
 ten  bei  der  Vorbereitung  auf  einen  Auslandsaufenthalt
 nach §  19 Absatz  2,

 –  notwendige  Unterstützung  der  Lebenspartner  am  Aus-
 landsdienstort nach §  19 Absatz  3,

 –  Einbeziehung  der  Lebenspartner  in  den  Kreis  der  Fami-
 lienangehörigen  des  Beamten  im  Sinne  des  Gesetzes
 über den Auswärtigen Dienst nach §  19 Absatz  4,

 –  Unterstützung  der  Lebenspartner  bei  der  Mitwirkung  an
 der  Erfüllung  von  dienstlichen  Aufgaben  der  Beamten
 nach §  20,

 –  Förderung  der  vorschulischen  und  schulischen  Erzie-
 hung,  Ausbildung  und  Entwicklung  von  Kindern  des  Le-
 benspartners des Beamten nach §  21,

 –  Gewährung  eines  Ausgleichs  für  den  Beamten  im  Falle
 eines  Schadens  durch  Unfall  oder  Erkrankung  des  Le-
 benspartners nach §  22 Absatz  1,

 –  Gewährung  eines  Ausgleichs  für  den  Beamten,  wenn  der
 Lebenspartner  bei  der  Mitwirkung  der  Erfüllung  von
 Aufgaben  des  ins  Ausland  entsandten  Beamten  einen
 Unfall erleidet, nach §  22 Absatz  2,

 –  Gewährung  von  Reisebeihilfen  aus  Anlass  des  Todes
 oder  einer  lebensgefährlichen  Erkrankung  nach  §  23
 Absatz  1,

 –  Förderung  der  Berufstätigkeit  der  Lebenspartner  im
 Ausland  oder  nach  Rückkehr  ins  Inland  nach  §  24
 Absatz  1,

 –  Möglichkeit  der  Beurlaubung  ohne  Besoldung  für  die
 Dauer  einer  Tätigkeit  des  Lebenspartners  an  einer  Aus-
 landsvertretung nach §  24 Absatz  2,

 –  Ersatz  von  Schäden,  die  einem  Lebenspartner  des  Beam-
 ten  während  eines  Auslandsaufenthalts  entstehen,  nach
 §  26 Absatz  1,

 –  Berücksichtigung  der  Lebenspartner  bei  der  Auslands-
 besoldung nach §  29.

 Zu Nummer 6  (§  20)

 Zu Buchstabe a  (Überschrift)

 Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe b.

 Zu Buchstabe b (§  20)

 Die  Änderung  bewirkt  eine  Vereinheitlichung  des  Sprachge-
 brauchs.

 Zu Nummer 7  (§  21)

 Die  Änderung  stellt  klar,  dass  auch  die  Kinder  des  Ehegat-
 ten  des  Beamten  und  damit  auch  die  Kinder  des  Lebenspart-
 ners in den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen.

 Zu Nummer 8  (§  22)

 Zu Buchstabe a  (Überschrift)

 Vereinheitlichung  des  Sprachgebrauchs  im  Hinblick  auf  die
 Änderung in Nummer  5 Buchstabe  c (§  19 Absatz  4).

 Zu Buchstabe b (§  22 Absatz  2)

 Die  Änderung  bewirkt  eine  Vereinheitlichung  des  Sprachge-
 brauchs.

 Zu Nummer 9  (§  24)

 Zu Buchstabe a (Überschrift)

 Redaktionelle Folgeänderung zu den Buchstaben b und c.

 Zu den Buchstaben b und c  (§  24 Absatz  1 und 2)

 Die  Änderungen  bewirken  eine  Vereinheitlichung  des
 Sprachgebrauchs.

 Zu Nummer 10 (§  29)

 Die  Änderung  bewirkt  eine  Vereinheitlichung  des  Sprachge-
 brauchs.

 Zu Artikel 6  (Änderung der Wehrdisziplinar-
 ordnung)

 Die  Änderung  bewirkt,  dass  auch  hinterbliebene  Lebens-
 partner  die  Unterhaltsleistung  bei  Mithilfe  zur  Aufdeckung
 von  Straftaten  nach  §  110  der  Wehrdisziplinarordnung  er-
 halten.

 Zu Artikel 7  (Änderung des Soldatenversorgungs-
 gesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Änderungen  infolge  der
 Änderungen durch die Nummern  3 und 4.

 Zu Nummer 2  (§  1 Absatz 3 – neu –)

 Die  Begründung  zu  Artikel  2  Nummer  2  gilt  entsprechend.
 Die  Änderung  bewirkt  die  Einbeziehung  von  Lebenspart-
 nern  in  die  ehebezogenen  Regelungen  des  Soldatenversor-
 gungsgesetzes.  Dabei  handelt  es  sich  insbesondere  um  fol-
 gende Regelungen des Soldatenversorgungsgesetzes:

 –  Weiterzahlung  der  Übergangsgebührnisse  bei  Tod  des
 Anspruchsberechtigten nach §  11 Absatz  6,
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–  Erhöhungsbetrag  zur  Mindestversorgung  nach  §  26
 Absatz  7,

 –  Zusammentreffen  von  Mindestversorgung  und  Rente
 nach §  26 Absatz  8,

 –  laufende  Unterstützung  für  bedürftige  hinterbliebene  Le-
 benspartner von Soldaten auf Zeit nach §  42 Absatz  1,

 –  Unterhaltsbeiträge  für  hinterbliebene  Lebenspartner  von
 Berufssoldaten nach §  43 Absatz  2,

 –  Anrechnungsvorschriften  beim  Zusammentreffen  von
 Versorgungsbezügen  mit  weiteren  Bezügen  (Erwerbs-
 und  Erwerbsersatzeinkommen,  weitere  Versorgungsbe-
 züge, Renten) nach den §§  53 bis 55b,

 –  Kürzung  der  Versorgungsbezüge  nach  Aufhebung  der
 Lebenspartnerschaft nach den §§  55c und 55d,

 –  Erlöschen  und  Wiederaufleben  der  Versorgungsbezüge
 für hinterbliebene Lebenspartner nach §  59,

 –  einmalige  Unfallentschädigung  und  einmalige  Entschä-
 digung  für  hinterbliebene  Lebenspartner  nach  den  §§  63
 und 63a,

 –  Schadensausgleich  in  besonderen  Fällen  für  hinterblie-
 bene Lebenspartner nach §  63b,

 –  Ausgleichszahlung  für  bestimmte  Statusgruppen  an  hin-
 terbliebene  Lebenspartner  als  Teil  der  Einsatzversorgung
 nach §  63f,

 –  Versorgung  für  Lebenspartner  als  Familienangehörige
 bei Angriff im Ausland nach §  81e.

 Zu Nummer 3  (Überschrift vor §  44a)

 Redaktionelle  Änderung  infolge  der  Anfügung  der  neuen
 Sätze 2 und 3 durch Nummer  4.

 Zu Nummer 4  (§  44a)

 Entsprechend  der  Regelung  in  Satz  1  für  hinterbliebene
 Ehegatten  (Witwer)  wird  sichergestellt,  dass  die  korrekte
 Bezeichnung  der  nach  §  43  Absatz  1  dieses  Gesetzes  in  Ver-
 bindung  mit  §  19  Absatz  1  des  Beamtenversorgungsgeset-
 zes  zustehenden  Hinterbliebenenpension  entweder  Witwen-
 geld  (im  Falle  einer  hinterbliebenen  Lebenspartnerin)  oder
 Witwergeld  (im  Falle  eines  hinterbliebenen  Lebenspartners)
 lautet.

 Zu Nummer 5  (§  55c Absatz 2 Satz 2 und 3)

 Die  Änderung  stellt  sicher,  dass  die  Kürzungsbeträge  nach
 der  Ehescheidung  bei  früheren  Lebenspartnern  aus  einer
 aufgehobenen  Lebenspartnerschaft  in  derselben  Weise  an-
 gepasst werden wie bei geschiedenen Ehegatten.

 Zu Nummer 6  (§  59)

 Zu Buchstabe a (§  59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2)

 Entspricht  der  Begründung  zu  Artikel  2  Nummer  5  Buch-
 stabe a.

 Zu Buchstabe b (§  59 Absatz 3 Satz 1)

 Entspricht  der  Begründung  zu  Artikel  2  Nummer  5  Buch-
 stabe b.

 Zu Nummer 7  (§  60 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

 Entspricht der Begründung zu Artikel 2 Nummer 6.

 Zu Nummer 8  (§  81e Absatz 2)

 Redaktionelle  Änderung  zum  Zwecke  der  einheitlichen  Ver-
 wendung des Begriffs „Ehegatte“.

 Zu Artikel 8  (Änderung des Entwicklungshelfer-
 Gesetzes)

 Die  neu  eingefügte  Vorschrift  bewirkt  die  Einbeziehung  von
 Lebenspartnern  in  die  ehebezogenen  Regelungen  des  Ent-
 wicklungshelfer-Gesetzes.  Im  Einzelnen  handelt  es  sich  da-
 bei um folgende Regelungen:

 –  weitere  im  Entwicklungshelfervertrag  zu  vereinbarende
 Leistungen zur sozialen Sicherung nach § 4 Absatz 2,

 –  Verpflichtung  des  Trägers  des  Entwicklungsdienstes
 zum  Abschluss  einer  angemessenen  Haftpflichtversiche-
 rung nach § 6 Absatz 1,

 –  Abschluss  einer  Krankenversicherung  nach  §  7  Absatz  1
 bis 3,

 –  Berechnung  des  Tagegeldes  bei  Arbeitslosigkeit  nach
 §  15 Absatz 2.

 Zu Artikel 9  (Änderung  des  Gesetzes  über  die  Nicht-
 anpassung von Amtsgehalt und Orts-
 zuschlag der Mitglieder der Bundes-
 regierung und der Parlamentarischen
 Staatssekretäre)

 Die  Änderung  bewirkt  auch  bei  den  Amtsbezügen  der  Mit-
 glieder  der  Bundesregierung  sowie  der  Parlamentarischen
 Staatsekretäre  eine  Einbeziehung  von  Lebenspartnern  in  die
 ehebezogenen Regelungen.

 Zu Artikel 10  (Inkrafttreten)

 Zu Absatz 1

 Die  vorgesehenen  Änderungen  werden  überwiegend  zum
 1.  Januar  2009  wirksam.  Dies  trägt  dem  Umstand  Rechnung,
 dass  bereits  2009  in  der  Koalitionsvereinbarung  festgelegt
 wurde,  die  ehebezogenen  Regelungen  im  öffentlichen
 Dienstrecht auf Lebenspartnerschaften zu übertragen.

 Für  den  gewählten  Rückwirkungszeitraum  ist  auch  von  Be-
 deutung,  dass  für  den  Bereich  des  öffentlichen  Dienstrechts
 auf  Grund  der  zum  Beamtenrecht  ergangenen  Entscheidun-
 gen  des  Bundesverfassungsgerichts  betreffend  den  Verheira-
 tetenzuschlag  (Beschlüsse  vom  20.  September  2007  –  2  BvR
 855/06,  vom  8.  November  2007  –  2  BvR  2334/06  und  vom
 6.  Mai  2008  –  2  BvR  1830/06)  bis  zur  Entscheidung  des
 Bundesverfassungsgerichts  vom  7.  Juli  2009  (1  BvR  1164/
 07)  von  einer  jedenfalls  ungeklärten  Verfassungsrechtslage
 ausgegangen werden musste.

 Zu den Absätzen 2 und 3

 Das  von  Absatz  1  abweichende  Inkrafttreten  steht  im  Zu-
 sammenhang  mit  dem  Inkrafttreten  der  Neuregelung  der
 Auslandsdienstbezüge zum 1. Juli 2010.
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C. Stellungnahme der Gewerkschaften
 im Rahmen des Beteiligungsverfahrens

 Den  Spitzenorganisationen  der  Gewerkschaften  ist  im  Rah-
 men  der  Beteiligung  nach  §  118  des  Bundesbesoldungsge-
 setzes,  für  Soldatinnen  und  Soldaten  i.  V.  m.  §  35a  des  Sol-
 datengesetzes  Gelegenheit  zu  Stellungnahme  gegeben  wor-
 den.

 Die  Gewerkschaften  begrüßen  die  Übertragung  ehebezoge-
 ner  Regelungen  im  öffentlichen  Dienstrecht  auf  Lebenspart-
 nerschaften.  Der  Christliche  Gewerkschaftsbund  (CGB)  hat
 auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  das  Regelungsvorha-
 ben  auf  Bürokratiekosten  geprüft,  die  durch  Informations-
 pflichten begründet werden.

 Mit  dem  Regelungsvorhaben  werden  für  die  Wirtschaft,
 Verwaltung  sowie  für  Bürgerinnen  und  Bürger  keine  Infor-
 mationspflichten  eingeführt  oder  aufgehoben.  Die  für  ver-
 heiratete  Beamte,  Soldaten  und  Richter  bereits  bestehenden
 Informationspflichten  werden  durch  das  Gesetz  auf  verpart-
 nerte  Besoldungs-  und  Versorgungsempfänger  ausgedehnt,
 so  dass  Informationspflichten  der  Verwaltung  geändert  wer-
 den.  Der  damit  verbundene  Anstieg  der  Bürokratiekosten
 dürfte gering sein.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  daher  im  Rahmen  sei-
 nes  gesetzlichen  Prüfauftrages  keine  Bedenken  gegen  das
 Regelungsvorhaben.
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